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Bekanntmachungen der Gemeinde Esperstedt 
• Aufhebung der Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
      Gemeinde Esperstedt vom 28. September 2007   
 
Die Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land Nr. 21 vom 28. September 2007 wird hiermit aufgehoben. 
 
 
Esperstedt,  2007-10-30 
 
Pohl 
Bürgermeister 
 
 
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt 
 
Auf Grund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05. 10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), beschließt der Gemeinderat der Gemeinde  Esperstedt  
in seiner Sitzung am 28.06.2007 die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt. 
 
 

§ 1 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt vom 14.06.1999 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Weitzschker-Weidatal Nr. 01/1999 vom 14.07.1999, zuletzt geändert durch 
Satzung vom  25.04.2005, (veröffentlicht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land Nr. 
3/2005 vom 29.04.2005) wird wie folgt geändert: 
 

            1. Der § 2 – Dienstsiegel – erhält folgende Fassung: 
 

Die Gemeinde Esperstedt führt ein Dienstsiegel, das dem in der Anlage 1 der 
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung  der Gemeinde Esperstedt beigefügtem 
Dienstsiegelabdruck entspricht. 
 
Die Umschrift lautet:  Gemeinde Esperstedt 

 
 

§ 2  
Diese 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt  tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Esperstedt, 2007-09-17 
 
 
 
 
Pohl 
Bürgermeister      - Dienstsiegel –  
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Anlage 1 zur 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt 
 
 
 

                                                     
(Siegelabdruck) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Genehmigungsvermerk der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis, Dezernat III, 

Kommunalaufsicht – Sachgebiet I 
Die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung vorstehend bekannt gemachter 
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Esperstedt ist mit Schreiben vom 04.09.2007 
unter dem Aktenzeichen 15.11.03.119. durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis 
erteilt worden. 
 
Esperstedt, 2007-09-26 
 
Pohl 
Bürgermeister der Gemeinde Esperstedt 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Farnstädt 
 
• Aufhebung der Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
      Gemeinde Farnstädt  vom 28. September 2007   
 
Die Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt  im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land Nr. 21 vom 28. September 2007 wird hiermit aufgehoben. 
 
 
Farnstädt ,  2007-10-30 
 
Mylich 
Bürgermeister 

 
 
 

3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt 
 

Auf Grund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05. 10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), beschließt der Gemeinderat der Gemeinde  Farnstädt  
in seiner Sitzung am 04.07.2007 die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt. 
 
 

§ 1 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt vom 14.06.1999 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Weitzschker-Weidatal Nr. 01/1999 vom 14.07.1999, zuletzt geändert durch 
Satzung vom  24.05.2005, (veröffentlicht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land Nr. 
6/2005 vom 03.06.2005) wird wie folgt geändert: 
 

            1. Der § 2 – Dienstsiegel – erhält folgende Fassung: 
 

Die Gemeinde Farnstädt führt ein Dienstsiegel, das dem in der Anlage 1 der 
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt beigefügtem Dienstsiegelabdruck 
entspricht. 
 
Die Umschrift lautet:  Gemeinde Farnstädt 

 
 

§ 2  
Diese 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt  tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Farnstädt,  2007-09-20 
 
 
Mylich 
Bürgermeister      - Dienstsiegel -  
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Anlage 1 zur 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt 
 
                                                           

                                                                 
(Siegelabdruck) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Genehmigungsvermerk der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis, Dezernat III, 
Kommunalaufsicht – Sachgebiet I 
Die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung vorstehend bekannt gemachter 
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt  ist mit Schreiben vom 10.09.2007 
unter dem Aktenzeichen 15.11.03.120. durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis 
erteilt worden. 
 
Farnstädt , 2007-09-26 
 
Mylich 
Bürgermeister der Gemeinde Farnstädt 
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AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT,       Halle/S., 02.10.2007 
FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN SÜD 
Sitz  : Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
Postanschrift : PF 1655,              06655  Weißenfels  
Außenstelle Halle 
Sitz  : Mühlweg 19, 06114 Halle/S. 
Postanschrift : PF 110542,   06019 Halle/S. 
 
Stadt  : Eisleben OS Rothenschirmbach 
Gemeinden : Farnstädt, Hornburg, Osterhausen 
Bodenordnung : Rothenschirmbach FL 
Verf.-Nr. : 611-46 ML0 215 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN „ROTHENSCHIRMBACH FL“, VERF.-NR. 611-46 ML0 215 
 
LANDKREISE: SAALEKREIS UND MANSFELD-SÜDHARZ 
 
L a d u n g 
zum Anhörungstermin nach § 32 FlurbG  (Erläuterung der Wertermittlung) 
 
Als Nachweisungen  über die Ergebnisse der Wertermittlung der Grundstücke des 
Flurbereinigungsgebietes liegen  
 

- die Niederschriften über Einleitung und Durchführung der Wertermittlung, 
- der Wertermittlungsrahmen sowie 
- die Bodenwertkarten 
- die automatisierte Liegenschaftskarte mit den Ergebnissen der Reichsbodenschätzung 

 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten in der Zeit vom 12.11.2007 bis 12.12.2007 
 

(4 Wochen) 
in den 
Verwaltungsgemeinschaften: 
„Seegebiet Mansfelder Land“      „Lutherstadt Eisleben“  „Weida-Land“ 
Pfarrstraße 8               Markt 1    Hauptstraße 43 
06317 Röblingen am See                   06295 Lutherstadt Eisleben        06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
 
und in den Gemeindeverwaltungen: 
Gemeinde Hornburg Ortschaft Rothenschirmbach 
Hauptstraße 51  Dorfstraße 1 
06295 Hornburg  06295 Eisleben OS Rothenschirmbach 
 
Gemeinde Osterhausen Gemeinde Farnstädt 
Hauptstraße 19  Eislebener Str. 26 
06295 Osterhausen  06279 Farnstädt 
 
sowie im   Amt für Landwirtschaft 

Flurneuordnung und Forsten Süd  
Außenstelle Halle 
Mühlweg 19  
06114 Halle/S. 

während der üblichen Dienststunden aus. 
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Der Termin zur Anhörung der Beteiligten über die Ergebnisse der Wertermittlung wird 
bestimmt auf  
 

Donnerstag, den 22. November 2007, um 17.00 Uhr 
Im Versammlungsraum der Rothenschirmbacher Agrargenossenschaft e.G., 

Hornburger Straße 30, 06295 Eisleben Ortschaft Rothenschirmbach 
 
Zu diesem Termin werden die Beteiligten hiermit geladen. 
 
 
Ein Beauftragter der Flurbereinigungsbehörde wird im Anhörungstermin die Ergebnisse der 
Wertermittlung erläutern. 
Die Beteiligten können im Anhörungstermin und während der Dauer der Auslegung Einwendungen 
gegen die Ergebnisse der Wertermittlung sämtlicher, nicht nur der eigenen in das Verfahren 
eingebrachten, Grundstücke schriftlich erheben oder zur Niederschrift vor der Flurbereinigungsbehörde 
vorbringen. Die Einwendungen werden vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
geprüft. Das Ergebnis der Überprüfung wird jedoch nicht mitgeteilt. Nach Behebung begründeter 
Einwendungen stellt das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten die Ergebnisse der 
Wertermittlung fest und gibt den Feststellungsbeschluss öffentlich bekannt. Hierbei werden die 
Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung einschließlich des Ergebnisses der Überprüfung 
der Einwendungen noch einmal zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
 
1. gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden kann, 
 
2. die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung für das ganze Flurbereinigungsgebiet gilt. Sie 

ist, sobald sie unanfechtbar geworden ist, für alle Beteiligte bindend. 
 
 
Falls keine Einwendungen erhoben und keine Auskünfte gewünscht werden, ist ein Erscheinen beim 
Termin nicht erforderlich. 
 
 
 
Dr. Lüs (DS) 
Sachgebietsleiter 
 
 
 
 
 
Anschrift  :  Amt für Landwirtschaft  
  Flurneuordnung und Forsten Süd 
  Außenstelle Halle 
  Mühlweg 19 
  06114 Halle/Saale 
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